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Die Bürgerversammlung stimmte 
am 27. März 2024 den Ände-
rungen der Gemeindeordnung 
und damit der neuen Schulorga-
nisationsform mit einer Schul-
präsidentin oder einem Schulprä-
sidenten, einer Geschäftsleitung 
und einer Schulleitung zu. Das 
Departement des Innern geneh-
migte darauf im Frühling den 
Nachtrag zur Gemeindeordnung.

Die Bevölkerung konnte sich zwi-
schen 31. Mai und 30. Juni 2024 zum 
Entwurf der neuen Schulordnung 
vernehmen lassen. Das Bildungsde-
partement und der Schulrat schlugen 
ebenfalls verschiedene Anpassungen 
vor. Der Gemeinderat nahm Stellung 
zu den Vernehmlassungseingaben 

Fakultatives Referendum über die Schulordnung

und berücksichtigte dabei die Hin-
weise des Bildungsdepartements 
und des Schulrates. 

Schulpräsidium
Die künftige Schulpräsidentin hat ge-
mäss Gemeindeordnung die schul-
rätlichen Befugnisse gemäss Volks-
schulgesetzgebung. Sie wählt unter 
anderem die Schulärztin oder den 
Schulzahnarzt, regelt die Urlaube 
und Absenzen von Mitarbeitenden 
und entscheidet abschliessend da-
rüber. Zudem wählt und entlässt sie 
das Personal, insbesondere die Lehr-
personen, die Mitarbeitenden der 
Tagesstrukturen, der Schulverwal-
tung sowie des Hausdiensts und das 
nicht-pädagogische Personal. Sie 
führt die Lohneinstufungen durch. 

Für die Anstellung der Mitglieder der 
Geschäftsleitung, also der Schullei-
tung, der Leiterin oder des Leiters 
der Schulverwaltung oder der Tages-
strukturen hat die Schulpräsidentin 
ein Antragsrecht an den Gemeinde-
rat. Zudem legt die Schulpräsidentin 
die Weisungs- und Entscheidungs-
kompetenzen der Mitglieder der Ge-
schäftsleitung fest.

Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung wird die künf-
tige Schulpräsidentin insbesondere 
in strategischen Aufgaben unterstüt-
zen. Beispielsweise beim Prognos-
tizieren von Schülerzahlen, in der 
Schulraumplanung, bei der Erar-
beitung von neuen Reglementen, 
schulinternen Weisungen oder Richt-
linien. Zudem berät sie das Budget 
vor oder verfügt sonderpädago-
gische Massnahmen.

Schulleitung
Die Schulleitung ist für den operativen 
Betrieb der Schule zuständig. Sie ent-
scheidet über Urlaube und Absenzen 
von Schülerinnen und Schülern, kann 
Schulkinder bis zu drei Wochen von 
der Schule ausschliessen, beschäfti-
gen lassen oder den Ausschluss von 
der Schule androhen. Zudem teilt sie 
Schülerinnen und Schülern in eine 
Klasse zu oder genehmigt die Stun-
denpläne. Im Rahmen des Budgets 
kann die Schulleitung die bewilligten 
Ausgaben vollziehen.

Leitung der Tagesstrukturen
Die Leiterin oder der Leiter der Tages-
strukturen führt die Tagesstrukturen 
in Zuzwil und Züberwangen mit Mor-

Der Gemeinderat erliess die Schulordnung für die neue Schulorganisation, die ab  
1. Januar 2025 angewendet werden soll. Zwischen 25. Oktober 2024 und 4. Dezember 
2024 läuft das fakultative Referendum.
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Verkehrsanordnung

Das Polizeikommando verfügt in An-
wendung von Art. 3 SVG (SR 741.01), 
Art. 107 und Art. 113 SSV (SR 741.21) 
sowie Art. 19 Abs. 1 EV zum SVG (sGS 
711.1) folgende Verkehrsanordnung:

Zuzwil, Ausseraustrasse, vor Einmün-
dung in die Henauerstrasse (Kantons-
strasse Nr. 119)

−	 Aufhebung des Vortrittsrechts 
mit dem Signal «Kein Vortritt» 
(3.02)

Rechtsmittel: Gegen diese Verfügung 
kann gemäss Art. 43 bis Art. 47 des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechts-
pflege (sGS 951.1; abgekürzt VRP) 
innert 14 Tagen Rekurs an das Sicher-
heits- und Justizdepartement, Oberer 
Graben 32, 9001 St.Gallen, erhoben 
werden. Zur Erhebung des Rekurses ist 
berechtigt, wer an der Änderung oder 
Aufhebung der Verfügung ein eigenes 
schutzwürdiges Interesse dartut (Art. 
45 VRP).

gen- und Nachmittagsbetreuung so-
wie dem Mittagstisch. Dafür erhielt 
sie mit der Schulordnung die nötigen 
Kompetenzen, um die Einsätze der 
Mitarbeitenden festzulegen, Ausga-
ben im Rahmen des Budgets zu tä-
tigen, Disziplin durchzusetzen aber 
auch Elternbeiträge erlassen oder 
reduzieren zu können.

Fakultatives Referendum
Der Gemeinderat erliess die neue 
Schulordnung, damit der neu orga-
nisierte Schulbetrieb am 1. Januar 
2025 starten kann. Die revidierte 
Schulordnung untersteht dem fakul-
tativen Referendum. Die Frist dauert 
vom Freitag, 25. Oktober 2024, bis 
Mittwoch, 4. Dezember 2024. Die 
Schulordnung ist auch unter www.
zuzwil.ch / Aktuelles / Projekte / 
Schulorganisation einsehbar oder 
liegt im Gemeindehaus öffentlich 
auf.

Fakultatives Referendum
Schulordnung

Der Gemeinderat erliess am 23. Sep-
tember 2024 die neue Schulordnung. 
Diese wird während 40 Tagen dem 
fakultativen Referendum unterstellt. 
Das Verfahren richtet sich nach den 
Bestimmungen von Art. 13 ff der Ge-
meindeordnung.

Gegenstand
Schulordnung

Referendumsfrist
Freitag, 25. Oktober 2024, bis Mitt-
woch, 4. Dezember 2024

Öffentliche Auflage der Referen-
dumsvorlage
Der Erlass kann während der Refe-
rendumsfrist im Gemeindehaus, Hin-
terdorfstrasse 3, Zuzwil, eingesehen 
werden. Er ist auch auf www.zuzwil.
ch / Aktuelles / Projekte / Schulorgani-
sation aufgeschaltet.

Quorum für das Zustandekommen 
eines Referendumsbegehrens
237 gültige Unterschriften (7 Prozent 
der Stimmberechtigten gemäss Art. 
73 Gemeindegesetz und Art. 13 Ge-
meindeordnung)

Ein allfälliges Referendumsbegehren 
ist vor Ablauf der Referendumsfrist 
beim Gemeinderat, Hinterdorfstrasse 
3, Zuzwil, einzureichen.

AHV-Zweistelle
Flexibler Rentenbezug
Frauen und Männer können die Al-
tersrente flexibel zwischen 63 und 70 
Jahren beziehen. Sowohl der Vorbe-
zug als auch der Aufschub der Rente 
ist monatlich möglich, nach einer Min-
destaufschubsdauer von einem Jahr. 
Neu ist auch, dass lediglich nur ein 
Teil der Rente vorbezogen oder auf-
geschoben werden kann. Der Anteil 
kann dabei in Franken oder ganzen 
Prozenten geltend gemacht werden 
und muss zwischen mindestens 20 
und maximal 80 Prozent der Alters-

Open Stage 2024

Am Samstag, 26. Oktober 2024, 
findet der Anlass «Open Stage» der 
Kulturkommission in der Turnhalle 1 
statt. Zahlreiche Künstlerinnen und 
Künstler sorgen ab 16 Uhr bis in den 
Abend hinein für Stimmung. Auch für 
die Verpflegung ist gesorgt − der Bar-
betrieb der Kulturkommission löscht 
den Durst und zahlreiche Speziali-
täten stillen den Hunger.

Wer ist dabei?
Pop and Roll  – 16.30 bis 17.30 Uhr
unisono chor  – 18 bis 18.30 Uhr
Mundo unido-chor  – 18.30 bis 19 Uhr
Deadflowers  – 19.30 bis 20.30 Uhr
Phase Rot  – 21 bis 22 Uhr

Weitere Informationen zum Anlass 
sind auf der Website www.zuzwil.ch 
unter «Freizeit / Kultur / Kulturkom-
mission» aufgeschaltet.

rente liegen. Die Kombination von 
Vorbezug und Aufschub ist ebenfalls 
möglich. Der Rentenvorbezug muss 
im Voraus geltend gemacht werden. 
Eine rückwirkende Geltendmachung 
des Vorbezuges ist ausgeschlossen. 
Frauen der Übergangsgeneration 
1961 bis 1969 können die Altersrente 
frühestens im Alter von 62 Jahren vor-
beziehen. Frauen ab Jahrgang 1960 
können ihre Rente seit Januar 2024 zu-
dem monatsweise vorbeziehen. Für sie 
gelten ab Januar 2025 vorteilhaftere 
Kürzungssätze. Die SVA empfiehlt, die 
Anträge elektronisch auszufüllen. Dies 
hat unter anderem den Vorteil, dass 
Sie interaktiv durch den Antrag gelei-
tet werden und nur ausfüllen müssen, 
was wirklich benötigt wird. Falls Sie ein 
ausgedrucktes Anmeldeformular aus-
füllen möchten, melden Sie sich bitte 
bei der SVA St.Gallen. Auf der Website 
unter www.svasg.ch/altersrente sind 
Informationen aufgeschaltet. 

Bioabfuhr
Die nächste Bioabfuhr findet am 
Samstag, 2. November 2024, statt. 
Die Einwohnerinnen und Einwohner 
werden gebeten die Container bis 7 
Uhr bereitzustellen.
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Bauanzeige

Bauherrschaft
Fabian und Jasmin Knaus  
Im Kreuzacker 8, Wil 
 
Grundeigentümerin
Renate Jud  
Herbergstrasse 7a, Zuzwil 

Projektverfasser
Moser AG, Buchen 2272, Oberuzwil 

Bauobjekt
Abbruch Wohnhaus Vers.-Nr. 145 /  
Neubau Wohnhaus mit freistehen-
der Garage sowie Luft/Wasser-
Wärmepumpe

Standort
Räbgruebstrasse 4, Zuzwil  
(GS-Nr. 150)

Baumasse
Massgebend sind die Angaben in 
den Bauplänen.
 
Einsprachefrist 
Das Bauvorhaben liegt vom 25. 
Oktober bis 7. November 2024 auf. 
Während dieser Zeit können im 
Gemeindehaus die Pläne eingese-
hen werden.

Anmeldeprozess für E-Voting

Die Stimmberechtigten der Ge-
meinde Zuzwil können ab der 
Abstimmung vom 9. Februar 2025 
elektronisch abstimmen und wäh-
len. Für die Nutzung des elektro-
nischen Stimmkanals ist eine ein-
malige Anmeldung erforderlich.

Die Stimmberechtigten, die sich für E-
Voting anmelden, erhalten künftig bei 
jedem Urnengang das Stimmmaterial 
sowohl für die elektronische Stimm-
abgabe als auch für die bisherigen 
Kanäle, also brieflich und für die Urne.
An- und Abmeldungen sind jederzeit 
möglich und werden berücksichtigt, 
wenn sie spätestens acht Wochen vor 

dem Wahl- oder Abstimmungssonn-
tag vorgenommen werden.

Wie funktioniert die Anmeldung?
Auf der Website www.sg.ch unter 
«Politik & Verwaltung / Wahlen & 
Abstimmunge / E-Voting / Anmelde-
verfahren» können sich alle Stimmbe-
rechtigten anmelden. Die Daten müs-
sen eingegeben und die Anmeldung 
anschliessend bestätigt werden. Die 
schriftliche Bestätigung wird per Post 
zugesendet. Für eine Anmeldung des E-
Votings wird die AHV-Nummer benö-
tigt. Weitere Informationen sind unter 
www.anmeldeverfahren.e-voting.sg. 
ch zu finden. 

Die Stimmberechtigten können sich bis 14. Dezember 2024 für das E-Voting von der Ab-
stimmung vom 9. Februar 2025 unter www.anmeldeverfahren.e-voting.sg.ch anmelden.

Allerheiligen

Die Gemeindeverwaltung und das 
Schulsekretariat bleiben am Freitag, 
1. November 2024, geschlossen. 

Für Todesfälle besteht zwischen 10 
und 12 Uhr unter Telefon 077 422 73 
45 ein Pikettdienst. 

«Zuzwil-aktuell»
Das Zuzwil-aktuell erscheint nächste 
Woche am Donnerstag, 31. Ok-
tober 2024. Einsendeschluss ist am 
Montag, 28. Oktober 2024, 9 Uhr. 
Beilageblätter für diese Ausgabe bit-
te bis am Montag, 11.30 Uhr, bei der 
Gemeinderatskanzlei abgeben. 

Monitoring-Testkäufe
In diesem Jahr wurden in der 
Gemeinde, in Zusammenarbeit 
mit der Fachstelle Suchtpräven-
tion des Kantons St.Gallen und 
dem Blauen Kreuz St.Gallen- 
Appenzell, Monitoring-Testkäufe 
durchgeführt. 

Im Mai 2024 fand die erste Serie der 
Monitoring-Testkäufe bei insgesamt 
14 Verkaufsstellen statt. Dabei zeigte 
sich, dass alle getesteten Anbieter die 

gesetzlichen Vorgaben einhielten. In 
der zweiten Runde hingegen hielten 
zwei von 14 Verkaufsstellen die Vor-
schriften nicht ein. Die restlichen Ver-
kaufsstellen verhielten sich korrekt 
und verkauften den Jugendlichen die 
verlangten alkoholischen Getränke 
und Tabakwaren nicht. Der Gemein-
derat bittet die Verkaufsstellen das 
Personal entsprechend zu schulen. 
Auch in Zukunft werden regelmässig 
Testkäufe durchgeführt. 
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Kirche
Seelsorgeeinheit
Mittleres Fürstenland
Sonntagabendgottesdienst
Am Sonntag, 27. Oktober 2024, 
19.30 Uhr, findet zum Thema 
«Halt(ung)» ein Gottesdienst in der 
Kirche Zuzwil statt.

Vereine

Frauengemeinschaft Zuzwil 
Kerzenziehen im Pfadiheim
Die Frauengemeinschaft hilft beim 
Kerzenziehen mit. Am Dienstag 5. 
November 2024, von 19 bis 21 Uhr, 
ist das Kerzenziehen für die Mitglie-
der der Frauengemeinschaft offen. 
Anmeldungen bitte bis am 30. Ok-
tober 2024 an Therese Truniger, 071 
940 00 49 / 079 425 10 55 oder  
thetruniger@gmx.ch. Die Organisa-
toren suchen Helferinnen und Helfer 
vom 3. bis 10. November 2024. Bitte 
melden Sie sich bei Interesse bei Elisa-
beth Wehrle, 076 330 15 08. An fol-
genden Daten findet das öffentliche 
Kerzenziehen statt:
−  	Sonntag, 3. November 2024  

14 bis 17 Uhr
− 	Mittwoch, 6. November 2024 

13.30 bis 18.30 Uhr
− 	Freitag, 8. November 2024  

16 bis 19 Uhr
− 	Samstag, 9. November 2024  

10 bis 16 Uhr
− 	Sonntag, 10. November 2024  

10 bis 16 Uhr 

Ludothek Zuckenriet
Am Sonntag, 3. November 2024, 
von 10 bis 17 Uhr, findet der Spieltag 
in der Aula Sproochbrugg in Zucken-
riet statt. Es warten spannende Ge-
sellschafts- und Glücksspiele und ein 
Kaplaturm-Wettbewerb sowie eine 
Festwirtschaft. Für die Kleinsten gibt 
es Spielsachen sowie «Gschichtli-Ziit» 
um 11, 13 und 14.30 Uhr. 

Diverses

Seniorentreff
Am Mittwoch, 6. November 2024, 
11.30 Uhr, findet im Restaurant Kreuz 
die traditionelle Metzgete statt. An-
meldungen bis spätestents 30. Okto-
ber 2024 an Verena Ruf, unter Telefon 
079 682 21 12. 

«Zäme singe»
Ein Musikangebot mit bekannten 
Songs der letzten 50 Jahren, Begleit-
band und Leadsängerinnen für sing-
freudige Personen. Die monatlich 
durchgeführte Veranstaltung findet 
das nächste Mal am Sonntag, 27. Ok-
tober 2024, 19 Uhr, im Pfarreiheim 
Zuzwil statt. Weitere Informationen 
sind unter www.zäme-singe.ch aufge-
schaltet. Wer gerne singt, kann ohne 
Anmeldung kommen und mitsingen. 
Die Verantwortlichen freuen sich auf 
viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Adventsfenster in Weieren
Bitte die Anmeldung bis 31. Oktober 
2024 an Cécile Brunner, Weieren 46a, 
Züberwangen senden. Sie nimmt die 
Anmeldung unter Telefon 079 693 45 
88 oder 071 944 19 12 sowie per E-
Mail an cecile@bienen-brunner.ch ent-
gegen. Am Montag, 4. November 
2024, 20 Uhr, findet im Restaurant Al-
penrose in Weieren die Adventsfens-
ter-Besprechung statt.  

FC Zuzwil
Heimspiele in Zuzwil
Samstag, 26. Oktober 2024
11 Uhr, Zuzwil – Abtwil-Engelburg
D-Junioren

Elternforum Schule
Jahresversammlung
Am Dienstag, 29. Oktober 2024, 
19 Uhr, findet in der Aula im Schul-
haus Züberwangen die Jahresver-
sammlung des Elternforums statt. 
Weitere Informationen sind auf der 
Website www.schulezuzwil.ch unter 
«Über uns / Aktuelles / Veranstal-
tungen» aufgeschaltet.

11 Uhr, Zuzwil – Teufen 
BRACK.CH Youth League C
17.30 Uhr, Zuzwil – Pfyn, 3. Liga
Sonntag, 27. Oktober 2024
13 Uhr, Zuzwil – Gossau, A-Junioren
15.30 Uhr, Zuzwil – Chur 
BRACK.CH Youth League A

Voranzeige 
Altpapiersammlung

Am Samstag, 9. November 2024, 
findet die dritte Altpapier- und Kar-
tonsammlung statt. Mitgenommen 
werden Zeitungen, Illustrierte und 
Werbeprospekte. Altpapier sowie 
Karton sind separat gebündelt bis 
7.30 Uhr bereitzustellen. 

Bitte nach 7.30 Uhr kein Sammelgut 
mehr an den Routen bereitlegen.

Eine Direktanlieferung ist am Sams-
tagmorgen bis 10 Uhr auf dem Park-
platz beim Fussballplatz an der Her-
bergstrasse in Zuzwil möglich.  

Mitteilungen aus dem 
Einwohnerregister September 
Wir gratulieren zur folgenden Ver-
mählung
6.	 Varone, Attilio, von Italien und 

Oberholzer, Fabienne Edith, 
von Eschenbach SG, beide wohn-
haft in Zuzwil, Im Baumgarten 2

Todesfälle in der Gemeinde
22.	Meier, Wilhelm Friedrich, von 

Neckertal SG und Winterthur ZH, 
geboren 1935, wohnhaft gewe-
sen in Züberwangen, Wohn- und 

	 Pflegeheim Lindenbaum

30.	Randelli, Aldo, von Zürich ZH, 
geboren 1938, wohnhaft gewe-
sen in Züberwangen, Wohn- und 
Pflegeheim Lindenbaum


